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          Stand: 26.11.2023 

 

Satzung des Vereins „Regenbogen e.V.“ 

(eingetragen beim Amtsgericht Siegburg, VR 90707) 

 

 

§ 1 Name und Sitz 

 

1. Der Verein trägt den Namen „Regenbogen e.V.“ 

 

2. Er hat seinen Sitz in 53639 Königswinter, Plätzer Weg 9a.  

 

3. Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Siegburg eingetragen. 

 

4. Das Geschäftsjahr ist das Kindergartenjahr (1. August – 31. Juli). 

 

 

§ 2 Vereinzweck 

 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Wohlfahrtszwecke 

im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 1977 (§§ 

51.ff AO) in der jeweils gültigen Fassung. 

 

2. Zweck des Vereins ist die sozialpädagogische Betreuung von Kindern. 

 

3. Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Errichtung und den Betrieb 

einer Tageseinrichtung für Kinder. 

 

 

§ 3 Selbstlosigkeit 

 

1. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-

cke. 
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2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen 

aus den Mitteln des Vereins erhalten. 

 

3. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des 

Vereins keinen Anteil des Vereinsvermögens erhalten. 

 

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

 

§ 4 Mitgliedschaft 

 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und jede juristische Person werden, die seine 

Ziele unterstützt (§2). 

 

Der Verein hat aktive (stimmberechtigte) und passive (fördernde) Mitglieder. 

 

Erziehungsberechtigte, deren Kinder die Kindertagesstätte des Vereins besuchen, 

müssen Mitglied des Vereins werden. Sie bilden die aktive stimmberechtigte Mitglied-

schaft, alle anderen Mitglieder sind fördernde, nicht stimmberechtigte Mitglieder. 

 

Im Einzelfall können auch durch Beschluss der Mitgliederversammlung passive Mit-

glieder Stimmrecht erhalten, vor allem dann, wenn sie Mitglieder des Vorstandes sind. 

 

 

2. Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich an den Vorstand zu stellen, der 

über den Antrag entscheidet. Bei einer Ablehnung seiner Aufnahme hat der Bewerber 

das Recht, innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Mitteilung der Ablehnung an den 

Antragsteller, die nächste Mitgliederversammlung anzurufen, die über das Aufnahme-

begehren mit einfacher Mehrheit entscheidet.  

 

3. Die Vereinssatzung ist auf der Homepage www.kita-regenbogen.de einsehbar. 

 

4. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod, bzw. bei juristischen Per-

sonen durch deren Auflösung.  

 

http://www.kita-regenbogen.de/
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5. Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Quartalsende möglich. Er erfolgt durch schrift-

liche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen.  

 

6. Nach Austritt der Kinder aus dem aktiven Kindergartenalltag sind die Eltern Fördermit-

glieder und damit nicht stimmberechtig. Eine Mitgliedschaft muss aktiv gekündigt wer-

den. 

 

7. Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat 

oder trotz Mahnung mit dem Beitrag für 3 Monate im Rückstand bleibt, so kann es 

durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. 

 

Dem Mitglied muss vor Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stel-

lungnahme gegeben werden. 

Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Mitteilung 

des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste Mitgliederver-

sammlung entscheidet. 

 

 

§ 5 Beiträge 

 

Die Mitglieder zahlen die Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederver-

sammlung (vgl. § 8). Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache 

Mehrheit der Mitglieder der in der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten 

Vereinsmitglieder erforderlich. 

 

Die Höhe des Mitgliederbeitrages wird im Mitgliedschaftsantrag mitgeteilt. 

 

 

§ 6 Organe 

 

Organe des Vereins sind: 

- der Vorstand 

- die Mitgliederversammlung 

 

  



 
Satzung „Regenbogen e.V.“ 

Seite 4 von 8 

§ 7 Der Vorstand 

 

1. Der Vorstand besteht aus einem/einer Vorsitzenden, einem/einer 1. VertreterIn sowie 

einem/einer 2. VertreterIn. Zwei weitere Vereinsmitglieder können als Beisitzer zusätz-

lich gewählt werden. 

Wählbar sind aktive und fördernde Mitglieder, sofern sie nicht zugleich Angestellte des 

Vereins sind. 

 

2. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind: der/die 1. Vorsitzende sowie der/die 1. 

VertreterIn und der/die 2. VertreterIn. 

 

Je zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt. 

 

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren ge-

wählt. 

 

Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. 

 

Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach ihrer Amtszeit solange im 

Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind und ihre Amtstätigkeit aufnehmen können. 

 

4. Die Vorstandsmitglieder werden neu gewählt: 

a.) nach Ablauf der Amtszeit von zwei Jahren oder 

b.) bei Ausscheiden aus dem Verein oder 

c.) bei Rücktritt oder 

d.) bei grobem Verstoß gegen die Ziele und Interessen des Vereins. 

 

5. Die Abwahl eines Vorstandsmitgliedes wegen groben Verstoßes gegen die Ziele und 

Interessen des Vereins kann durch jedes Mitglied des Vereins beantragt werden. 

 

Dem Vorstandsmitglied muss vor Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung 

bzw. Stellungnahme gegeben werden.  

Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Mitteilung 

des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über die die nächste Mitgliederver-

sammlung entscheidet. 
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6. Dem Vorstand obliegt die Führung aller laufenden Geschäfte des Vereins. Der Vor-

stand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. Eine Ausnahme besteht hierbei vorüberge-

hend, sofern sich kein(e) Nachfolger(in) für einen Posten bei vorzeitigem Ausscheiden 

des amtierenden Vorstandsmitglieds aus dem Verein findet. In diesem Fall kann der 

Posten durch den/die bisher amtierenden Amtsinhaber/in im Angestelltenverhältnis 

fortgeführt werden, bis sich ein(e) geeigneter Nachfolger(in) für den Posten zur Wahl 

stellt und durch Entscheid der Mitgliederversammlung bestätigt wird. Die Vergütung 

erfolgt im Rahmen eines Minijobs. Gleichzeitig erhält dieses passive Mitglied Stimm-

recht bis zur Übernahme des Vorstandsposten durch seine/n Nachfolger/in. Über die-

ses Stimmrecht entscheidet die Mitgliederversammlung in einer gesonderten Abstim-

mung. 

 

7. Vorstandssitzungen finden nach Bedarf statt. Die Einladung zu Vorstandssitzungen er-

folgt durch den ersten Vorsitzenden schriftlich oder per E-Mail, oder über die Care APP 

bei dessen Verhinderung durch den/die 1. VertreterIn unter Einhaltung einer Einla-

dungsfrist von mindestens 14 Tagen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesord-

nung. 

Vorstandssitzungen sind beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmit-

glieder anwesend sind. 

 

8. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 

 

9.  Beschlüsse des Vorstandes können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fern-

mündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu dem Ver-

fahren schriftlich oder fernmündlich erklären. Fernmündlich gefasste Vorstandsbe-

schlüsse sind schriftlich niederzulegen und von zwei Vorstandsmitgliedern zu unter-

schreiben. 

 

 

§ 8 Mitgliederversammlungen 

 

1. Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. 

 

2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereins-

interesse erfordert oder wenn die Einberufung schriftlich von 1/3 der Vereinsmitglieder 

unter der Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird. 
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3. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich oder per E-Mail an die 

zuletzt bekannte Adresse oder durch die Care APP durch den/die Vorsitzende/n, die 

deren/dessen Verhinderung durch den/die 1. VertreterIn, unter Wahrung der Einla-

dungsfrist von mindestens 14 Tagen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesord-

nung. 

 

Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. 

Es gilt das Datum des Poststempels.  

 

 

4.  Die Mitgliederversammlung als das oberste Beschluss fassende Vereinsorgan ist 

grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser 

Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden. Ihr sind insbesondere 

die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung über die Genehmi-

gung und die Entlastung des Vorstandes schriftlich vorzulegen. 

 

Die Mitgliederversammlung entscheidet insbesondere über: 

a.) Satzungsänderungen (§ 9) 

b.) Auflösung des Vereins (§11) 

c.) den jährlichen Vereinshaushalt 

d.) Genehmigung aller Geschäftsordnungen für den Vereinsbereich 

e.) Festsetzung des Beitrags (§ 5) 

 

5. Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig an-

erkannt, wenn mindestens 10 % aller Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschluss-

unfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitglie-

derversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rück-

sicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der 

Einladung besonders hinzuweisen. 

Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. 

 

6. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmen-

gleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
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§ 9 Satzungsänderungen 

 

1. Für Satzungsänderungen ist eine ¾ Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder er-

forderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abge-

stimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mit-

gliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als 

auch der vorgesehene Satzungstext beigefügt worden war. 

 

2. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts-, und Finanzbehörden aus formalen 

Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Sat-

zungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt wer-

den. 

 

 

§ 10 Beurkundung der Beschlüsse 

 

Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen gefassten Beschlüsse sind 

schriftlich niederzulegen und von dem/der VersammlungsleiterIn und dem/der Protokollan-

tenIn zu unterzeichnen. 

 

 

§ 11 Auflösung des Vereins und Vermögensbildung 

 

1. Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine ¾ Mehrheit der in der Mitglieder-

versammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach recht-

zeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden. 

 

2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Ver-

einsvermögen des Vereins an den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, Lan-

desverband NRW e.V., der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige bzw. 

mildtätige Wohlfahrtszwecke zu verwenden hat. 
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§ 12 Mitgliederarbeit 

 

Für aktive Mitglieder wird eine Mindeststundenzahl von 20 Stunden im Jahr festgelegt. Die 

Ableistung wird den Eltern in der Form freigestellt: 

 

1. Die Arbeit selbst zu leisten. 

2. Die Stunden geldwert mäßig zu bezahlen. Dies wird am Ende des Kindergartenjahres 

vom Kassenvorsitzenden eingezogen. 

3. Die Vorstandsmitglieder des aktiven Vorstandes sind von der Mitgliederarbeit befreit. 

 

Der Geldwert pro Stunde wird durch die Mitgliederversammlung festgelegt. 

 

 


